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Norm

BVergG 2006 §103 Abs9;

BVergG 2006 §2 Z10;

BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 §3;

VwRallg;

1. BVergG 2006 § 103 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 103 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

3. BVergG 2006 § 103 gültig von 01.02.2006 bis 04.03.2010

1. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.03.2016 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.01.2014 bis 29.02.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2013

3. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

4. BVergG 2006 § 2 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

5. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

6. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Die Erläuterungen zur BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 begründen die Reduktion des Gebührensatzes damit, dass bei

den angeführten Nachprüfungsanträgen in einem frühen Stadium ohne allzu großen Aufwand eine gesetzeskonforme

Ausgestaltung des Vergabeverfahrens ermöglicht werden könne. Auch der VfGH erachtet in seinem Erkenntnis vom 28.

November 2014, E 577/2014-10, die reduzierten Gebührensätze des § 3 BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 schon

deswegen als sachlich gerechtfertigt, weil damit Unklarheiten in den Grundlagen eines Vergabeverfahrens in einer

frühen Phase geklärt werden können. Diese Erwägungen sind auch für den Fall maßgeblich, in dem die

Ausschreibungsunterlagen gemeinsam mit der AuAorderung zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt werden und

ein Nachprüfungsantrag - wenn auch nach seiner Bezeichnung gegen die AuAorderung zur Angebotsabgabe gerichtet -

die behauptete Rechtswidrigkeit der Ausschreibung zum Inhalt hat.Die Erläuterungen zur BVwG-PauschGebV Vergabe

2014 begründen die Reduktion des Gebührensatzes damit, dass bei den angeführten Nachprüfungsanträgen in einem

frühen Stadium ohne allzu großen Aufwand eine gesetzeskonforme Ausgestaltung des Vergabeverfahrens ermöglicht

werden könne. Auch der VfGH erachtet in seinem Erkenntnis vom 28. November 2014, E 577/2014-10, die reduzierten

Gebührensätze des Paragraph 3, BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 schon deswegen als sachlich gerechtfertigt, weil

damit Unklarheiten in den Grundlagen eines Vergabeverfahrens in einer frühen Phase geklärt werden können. Diese

Erwägungen sind auch für den Fall maßgeblich, in dem die Ausschreibungsunterlagen gemeinsam mit der

AuAorderung zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt werden und ein Nachprüfungsantrag - wenn auch nach

seiner Bezeichnung gegen die AuAorderung zur Angebotsabgabe gerichtet - die behauptete Rechtswidrigkeit der

Ausschreibung zum Inhalt hat.
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